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RS OGH 1924/2/19 2Ob95/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1924

Norm

ABGB §1396

Rechtssatz

Im Falle der Rückzession einer Forderung an den Zedenten können diesem vom Zessus Gegenforderungen, welche

erst nach der Rückzession, wenngleich vor der Verständigung des Zessus entstanden sind, nicht entgegengesetzt

werden.
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